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2. Unterstützungszahlungen und Beihilfen, die aus betrieb
lichen oder gewerkschaftlichen Mitteln oder aus der Kasse 
für gegenseitige Hilfe gewährt werden;

3. Bestattungsbeihilfen und aus betrieblichen oder gewerk
schaftlichen Mitteln gezahlte Sterbegelder.

(2) Von der Pfändung von Arbeitseinkünften werden außer
dem nicht erfaßt:
1. der Sozialversicherungsbeitrag des Schuldners einschließ

lich des Beitrages für eine Zusatzrentenversicherung;
2. der Lohhsteuerbetrag;
3. Zuschläge für betriebsbedingte Arbeitserschwernisse;
4. Prämien, die einmalig aus Anlaß besonderer Leistungen 

gezahlt werden;
5. Entschädigungszahlungen zur Abgeltung notwendiger er

höhter materieller Aufwendungen, die sich aus Rechtsvor
schriften oder aus Rahmenkollektivverträgen ergeben, ins
besondere Fahrtkosten, Tage- und Übernachtungsgeld, 
Trennungsentschädigung und Wegegeld sowie Heimarbei
terzuschlag und Entgelt für Abnutzung von Arbeitsmitteln.

§ 99
Pfändungsanordnung

(1) Soll eine Forderung gepfändet werden, erläßt der Se
kretär eine Pfändungsanordnung. In der Pfändungsanordnung 
sind der Gläubiger, der Grund und die Höhe seines An
spruchs, der Schuldner und die ihm zustehende Forderung 
sowie derjenige,1 gegen den sich die Forderung des Schuld
ners richtet (Drittschuldner), zu bezeichnen. Zugleich mit der 
Pfändung ist insoweit die Leistung an den Gläubiger anzu
ordnen.

(2) Die Pfändungsanordnung ist dem Drittschuldner zuzu
stellen; sie ist dem Gläubiger und dem Schuldner zu über
senden. Mit der Zustellung der Pfändungsanordnung an den 
Drittschuldner wird die Pfändung in Höhe des Anspruchs des 
Gläubigers wirksam. Der Schuldner darf nicht mehr über 
die Forderung verfügen. Der Drittschuldner darf nicht mehr 
an den Schuldner leisten; er hat den gepfändeten Betrag an 
den Gläubiger zu zahlen. Andere Leistungen müssen an den 
Sekretär erfolgen.

(3) Wird zur Vollstreckung gegen einen Ehegatten eine bei
den Ehegatten gemeinschaftlich zustehende Forderung ge
pfändet, ist anzuordnen, daß die Leistung an den Gläubiger 
erst 2 Wochen nach Zustellung erfolgen darf.

(4) Soll mit der Pfändung ein Anspruch nur gesichert wer
den, ist anzuordnen, daß der Drittschuldner die Leistung ein
behält oder hinterlegt. Nach der endgültigen Entscheidung 
über den Anspruch ist die Leistung oder die Freigabe anzu
ordnen.

§ 100

Pflichten des Drittschuldners
(1) Der Drittschuldner hat innerhalb von 2 Wochen nach 

Zustellung der Pfändungsanordnung dem Kreisgericht mitzu
teilen, ob und wegen welcher Ansprüche die Forderung des 
Schuldners für andere Gläubiger gepfändet oder verpfändet 
(abgetreten) ist und in welcher Höhe Zahlungen auf die Pfän
dung geleistet werden können.

(2) Besteht die Forderung des Schuldners zum Zeitpunkt 
der Zustellung der Pfändungsanordnung nicht und ist die 
Entstehung einer solchen Forderung nicht abzusehen, hat der 
Drittschuldner das dem Gericht unter Rückgabe der Pfän
dungsanordnung unverzüglich mitzuteilen.

§ 101
Pfändung wegen wiederkehrender Zahlungsansprüche

(1) Von den monatlichen Arbeitseinkünften des Schuldners 
sind nach Abzug der im § 98 genannten Beträge die An
sprüche auf regelmäßig monatlich wiederkehrende Zahlun

gen von Familienaufwand, Unterhalt und des Mietpreises für 
die Wohnung in voller Höhe vom Betrieb einzubehalten und 
an den Gläubiger zu zahlen.

(2) Das gleiche gilt für gerichtlich festgelegte laufende mo
natliche Tilgungsraten zur Erfüllung vollstreckbarer An
sprüche (§ 79 Abs. 1, § 94 Abs. 2) und für einen Zahlungsan
spruch, dessen Höhe 5% der monatlichen Nettoarbeitsein
künfte des Schuldners nicht übersteigt.

(3) Bestehen keine Rückstände mehr und bietet der Schuld
ner Gewähr für eine regelmäßige und pünktliche Zahlung der 
laufenden Beträge, kann der Sekretär auf Antrag des Schuld
ners die Pfändungsanordnung durch Beschluß aufheben. Vor 
der Aufhebung ist dem Gläubiger Gelegenheit zur Stellung
nahme zu geben.

§ 102
Pfändung wegen sonstiger Ansprüche

(1) Bei der Pfändung von Arbeitseinkünften wegen sonsti
ger Ansprüche bildet der sich aus den arbeitsrechtlichen Be
stimmungen ergebende monatliche Nettodurchschnittsver
dienst die Grundlage für die Errechnung des pfändbaren Be
trages.

(2) Zur Errechnung des pfändbaren Betrages sind vom mo
natlichen Nettodurchschnittsverdienst des Schuldners zunächst 
200 M abzusetzen. Für jede Person, der der Schuldner in Er
füllung einer gesetzlichen Pflicht laufenden Familienaufwand 
oder Unterhalt gewährt, sind vom monatlichen Nettodurch
schnittsverdienst weitere 50 M oder, wenn wegen dieser An
sprüche gepfändet wird, der gepfändete Monatsbetrag abzu
setzen.

(3) Die Hälfte des danach verbleibenden Teiles des Netto
durchschnittsverdienstes des Schuldners ergibt den pfändba
ren Betrag, de» der Betrieb monatlich einzubehalten und an 
den Gläubiger zu zahlen hat.

§ 103
Jahresendprämien und Jahresendauszahlungen

Jahresendprämien und Jahresendauszahlungen unterliegen 
für fällige oder-bis zu ihrer Auszahlung noch fällig werdende 
Zahlungsansprüche der Pfändung zur Hälfte. Das gilt auch 
für zusätzliche Belohnungen für langjährige Beschäftigungs
dauer, die nicht monatlich gezahlt werden, sowie für Prämien, 
die auf Grund von Rechtsvorschriften in bestimmten Zeitab
ständen zu zahlen sind. Die Pfändung ist besonders anzu
ordnen.

§ 104
Mehrere Arbeitseinkünfte

(1) Werden die Arbeitseinkünfte eines Schuldners aus meh
reren Arbeitsrechtsverhäftnissen gepfändet, kann der Sekre
tär auf Antrag des Schuldners oder eines Gläubigers die Pfän
dung so gestalten, daß sie in ihren Wirkungen der Pfändung 
einheitlicher Arbeitseinkünfte entspricht.

(2) Der Sekretär hat anzuordnen, in welcher Höhe welche 
Arbeitseinkünfte gepfändet werden. Die Betriebe haben bis 
zur Zustellung dieser Anordnung die Pfändung nach den Be
stimmungen der §§ 101 bis 103 vorzunehmen.

§ 105
Mehrfache Pfändung

(1) Ist eine Forderung für mehrere Ansprüche gepfändet 
und können diese nicht vollständig erfüllt werden, sind sie 
vom Drittschuldner in folgender Reihenfolge zu erfüllen:
1. laufender monatlicher Familienaufwand oder Unterhalt;
2. laufender monatlicher Mietpreis für die Wohnung;
3. laufende monatliche Schadensrente;
4. rückständiger Familienaufwand oder Unterhalt sowie

rückständige Schadensrente;
5. Ansprüche staatlicher Organe;


